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2ites Stück. Montag den i6ten März, 1789.

Publicandum.
^verschiedene polnische hier zu Markt gekommene oder eus Contracte gelieferte 
Wolle, besonders eine dergleichen Parthie, welche der Kaufmann Höpner zn Thorn 
an den hiesigen Kaufmann Stadt-Rath Dubois geliefert hat, ist bey der Ankunft 
allhier ganz verfälscht, mit Sand und sogar mit Kalk vermengt, und mit Wasser, an- 
gefeuchtet befunden worden, dergestalt/daß der Sand, andere Unreinigkeiten urib 
Feuchtigkeiten, mehr als den fünften Theil des Gewichts der verfälschten Wolle aus
gemacht hat, wodurch also der Käufer in großen Verlust gesetzet worden. Ob nun 
gleich nicht verlanget wird, daß der fremde Verkäufer polnischer Wolle, wenn er sie 
hier zu Markt bringt, in Ansehung ihrer, alle die Vorschriften befolge, welche in

Ause-



Ansehung der einländischen Wolle in den deshalb erlassenen Königl. Preuß. Verord
nungen enthalten sind; So können doch auch bey dieser fremden Wolle, welche hie- 
her entweder auf freyem Markt zum Verkauf gebracht, oder auf Contracte geliefert 
wird ; fernerhin so grobe Betrügereyen, als bisher dabey betrieben worden , nicht 
ungestraft gestattet werden, und es wird daher hiemit zur Nachricht uud Warnung der 
polnischen, christlichen und jüdischen Kaufleuten oder sonstigen Lieferanten und Ver
käufern der Wolle, welche sie entweder auf Contracte oder zum freyen Markt anhero 
bringen, öffentlich bekannt gemacht, daß, dergleichen Verfälschungen forthin auf die 
uns davon geschehene Anzeigen auf das schärfste untersucht, und wenn dabey sowohl 
in der Vermischung als in der Anfeuchtung der Wolle ein Betrug entdeckt wird, die 
betrüglich verfälschte Wolle 511111 Besten der hiesigen Armem Casse confiscirct werden, 
und der Verkäufer noch überdem die Kosten der Untersuchung tragen soll, wobey cs 
dem Verkäufer zu keinem Behelf dienen soll, daß die Verfälschung schon in der ersten 
Hand des Erwerbers der Wolle geschehen sey, indem jeder Verkäufer Wolle, und nicht 
Sand und andere Unreinigkeiten, trockne und nicht mit Fleiß angefeuchtete Waare zu 
liefern gehalten, und der Käufer zu bezahlen verbunden ist. Elbing, den 14. Febr. 1789.

Director, Bürgermeister und Stadt-Räthe des Policey-Magiftrats.

Ost Publicandum
^verschiedene hiesige Einwohner haben ihren Hunden, vermuthlich in der Absicht sie 
vor dem Todschlagen sicher zu stellen, kleine Stückchen Holz an die Hälse binden lassen. 
Da hiedurch aber die Absicht, daß keine unnützen Hunde auf den Straßen herum trei
ben sollen, gar nickt erreicht wird: so wird hiemit die schon mehrmalen gege
bene Vorschrift, daß die Knüttel, welche»den Hunden angchangen werden, zum we
nigsten drittehalb Fuß lang seyn und sechs Zoll in der Rundung haben müssen, noch- 

. mais wiederholt * ; .. >
Ein jeder Hund, welchem ein kleinerer Knüttel angehangen ist, wird dem unge

achtet, eben so gut als ob er gar nicht geknüttelt wäre, von den Scharfrichter Knech- 
tcn todtgeschlagen, und der Eigenthümer, wenn er ausgemittelt werden kann, in die 

"geordnete zwey Thaler Strafe genommen werden. Elbing, den 25. Febr. 1789.
/ Director, Bürgermeister und Stadt-Rärh-' des Polizey-Magistrats

Edelmuth eines Sohnes, der seinen Barer 
auf eine edle Art aus dem Gefäng

niß rettet.
Fortsetzung.

ben zur derselben Zeit, da sie in der größ
ten Angst, und voll Bekümmerniß waren, 
traf es sich, daß zwey Officiere auf Wer
bung nach A* kamen. Kaum erfährt 
der gute Jüngling dieses, so entreißt er

sich cwch schon aus den Armen seiner Mut
ter, hin zu einem dieser Officiere, und 
bittet angeworben zu werden. Der Offi
cier, ein Obrister und gutdenkender Mann, 
sieht diesen Jüngling steif an, und kann 
nicht errathen, warum ein Mensch mit so 
viel persönlichen Eigenschaften begabt, ge
meiner Soldat werden will: überdenkt die 

, Worte, mit denen der Jüngling ihn darum 
ange-



angeredet, und merkt aus fernem ganzen 
Anstande, daß eine fehlgeschlagcne Hoff
nung ihn vielleicht zu diesem Schritte ver
leite. Aus der Absicht will er seinen Ge
such nicht ganz abschlagen, aber auch nicht 
völlige Hoffnung machen, sondern heißt 
ihn in einigen Stunden wieder kommen, 
in der Meinung, daß sich binnen dieser 
Zeit vielleicht der Tumult seines Innern 
legen, und er sich anders besinnen würde. 
-Rathen aber konnte cs der gute Mann nicht, 
daß er Soldat werden sollte, um Hand
geld zu bekommen, und fest darauf beste
hend, kommt zu gesetzter Stunde wieder, 
und wiederholt seine Bitte. Der Obriste, 
der ihn nun gänzlich davon abzureden sucht, 
und das Unglück eines Menschen nicht will, 
den der Schritt vielleicht nachher reuen 
möchte, wenn sein innrer Tumult sich ge
legt hätte, richtet aber nichts aus, und 
nun wirbt er ihn an. Der Jüngling zit
ternd frägt nach dem Handgelde, und der 
Obrifte frägt wie viel er verlange: scham
haft sagt ers ihm, daß er 150 Rthlr. 
bedürfe, ob er schon so viel nicht 
werth wäre. Bedürfe? Das Wort 
macht ihn aufmerksam, und glaubt, er 
habe etwa Schulden, die er damit bezah
len will, welches er aber nicht von ihm 
glaubte. Er dringt also aufs neue in ihn, 
von seinem Vorhaben abzulaffen,und frägt 
sodann nach der Ursach seiner Beharrlich
keit. Der Jüngling aber bittet ihn um 
Gottes willen, nicht in die Ursache zu drin
gen. Der Obrifte über dieses sieht sich 
noch nicht aus seinem Erstaunen gerissen, 
aber doch giebt er ihm das Geld gleich
wohl, und glaubt genug gethan zu haben, 
Ihn von diesem beschwerlichen Dienst abzu
reden. Der Jüngling freudige seinen Zweck 
erreicht zu haben, dankt ihm auf das in
nigste, und bittet ihn zugleich um Erlaub
niß ju seinem Vater zu gehen um Abjchied 

zu nehmen ; mit geflügelten Schritten ei't 
er dann zu seinem Vater ins Gefängniß, 
und legt das Geld seiner Lösung in feinen 
Schooß.

Während des geht das Gerede in den 
Stadt herum, daß die Werber, den jun
gen H * * zum Soldaten weggenommen 
hätten: Dies Gerücht kommt sogleich vor 
die Ohren feiner Mutter: dieser Schreck, 
auch ihren Sohn zu verlieren, und der 
herzfressende Kummer, ihren Mann im 
Gefängniß zu sehen, macht sie ganz außer 
sich, und ohne alle Fassung eilt sie zu dem 
Oboisten und fodert mit dem größten Un
gestüm ihren Sohn zurück. Der Obrifte 
erstaunt über des Weibes Ungestüm, sagt: 
daß ihr Sohn fort, und zu seinem Vater 
gegangen sey ; sie will sich aber nicht eher 
besänftigen lassen, bis der Obrifter sie auf 
das heiligste versichert, daß sie ihren Sohn 
wieder bekommen soll. Hierauf muß sie 
ihm die Geschichte ihres Elends und ihrer 
Widerwärtigkeit erzählen. Sie erzählt 
nicht so bald, daß ihr Mann wegen 150 
Rthlr. im Gefängniß sitze, als der Obrifte 
sogleich die edlen Gesinnungen ihres groß
müthigen Sohnes merkt; und um sich 
darin zu bestärken, eilt er mit der Mutter 
ins Gefängniß, wo er ihn wirklich fin
det, und der eben so edelmüthige Va
ter, seines Sohnes würdig, das Geld 
nicht annehmen will, weil er nicht weis, 
auf was Art sein Sohn das Geld erhalten 
hat, und sogap einiges Mißtrauen auf die 
Treue seines Sohnes setzt. Der Obrisie hört 
dies, und kann sich nicht enthalten den edlen 
Jüngling zu umarmen; den Vater aus sei
nem Jrthum zu reissen, und den Edclmuth 
seines Sohneszu zeigen, ihm dieFren nt zu 
erkaufen, und das Geld zu schenken dem 
edlen Jüngling aber die erledigte Stelle ei
nes Auditeurs, bey seinem Regiment zu 
bewirken.
. Anekdote.



Anekdote.
> Tee Name Pasquill kömmt von einer 
Statue in Rom Pasquinö genannt, her, 
wo gewöhnlich A uz ü gl i chloren angeschla
gen wurden.

Als Ludwig XIV. über den in Rom 
befindlichen kardinal Bouillon ungnä
dig ward, befahl er seinem dortigen Ge
sandten , ihm den heiligen Geistorden, 

und das Patent als GrEalmosenlcr von 
Frankreich abzufordern.

Des folgenden Tages erschien Pasquin 
in einer Kardinals-Kleidung, mit einer 
Bittschrift aus der heiligen Schrift:

„Verwirf mich nicht von deinem Ange- 
„sicht, und nimm deinen heiligen Geist 
,.nicht von mir!"

Wechte! - Cours. Königsberg, den 13. März 1789.
Amsterdam 41 Tage 1 L. vis. » 307 1/2 ge.

71 — - 306 gr.
Hamburg 3 Wochen 1 Rthlr. bco. , 137 gr.

6 — * < « 136 t/2 gr.

In meinem auf dem Borberge gegen dem langen Kruge über, neu erbauten Hause, 
sind in der untersten Etage, 4 Stuben nebst Alkofen und ein großer Hofraum auf Ostern 
zu vermieden ; Liebhaber können sich bey Endesunterschriebenen melden. Elbing, bett 
6. Febr. 1789. S. B. Fehrmann.

Es ist das in der Fischergasse unter dem Namen die drey Mohren bekannte Wohn
haus, imgleichen ein zu vier Pferde eingerichteter Stall und Wagenremise in der Hund
gasse aufOstern zu vermiethen. Nähere Nachricht davon giebt die hiesige Buchhandlung.

Da rcsolvirt worden, die zu Alt-Pillau etablirte einträgliche in gutem Stande be
findliche auch mit einem complettcn Fischerey-Jnventario versehene Stöhrbude von Tri
nitatis 1789 ab, und zwar auf Zeit-oder Erbpacht, gegen Erlegung eines billigen 
Kauf-Prätii, und eines verhältnißmäßigen jährlichen Pachts-Quanti zu veräußern, als 
wwd solches dem Publiko besonders aber denjenigen, welche mit dieser Ficherey und 
Stöhr-Kocherey umzugehen und daraus Nutzen zu ziehen wissen, hiemtt bekannt ge
macht, mit der Nachricht, irr zu Licitations,Terminen der igte März, 4 und 2Zstr 
Aptill e. a, präfigiret worden, in welchen Liebhabere dieses sehr interessanten auch mit 
onbern Vortheilen noch versehenen Etablissements, sich des Morgens von 10 bis 12 Uhr 
auf der Ostpreuszischen Krieges- und Domainen-Kammer zu melden, die Bedingungerr 
der Pacht zu vernehmen, ihre Offerten darüber ad Protokollum zu declariren, auch 
bey irgend einer annehmlichen Offerte des Zuschlages zu gewärtigen haben. Signatum 
Königsberg, den rzsten Febr. 1789.

König!. Oftpreuß. Krieges- und Domainen-Kammer.

Diese E lb in gisch e Anzeigen sind Montags und Donnerstags in der hiesige» 
- Buchhandlung und auf alten König!. Postämtern zu haben.


